
   

 

 

 

Anlage 
 

 
 

 
Bundesministerium der Finanzen 

 
Bekanntmachung über die Verwendung bestimmter Vordrucke  

bei Inanspruchnahme des Vorausanmeldeverfahrens nach  
§ 13 der Außenwirtschaftsverordnung 

 

 

Das Bundesministerium der Finanzen gibt gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 der Außenwirtschafts-

verordnung bekannt, dass als Ausfuhrkontrollmeldung ab dem 1. Januar 2008 bis zum 

30. Juni 2009 der nachfolgend abgedruckte Vordruck „0762 – Ausfuhrkontrollmeldung 2008“ 

zu verwenden ist.  

 

Noch vorhandene Ausfuhrkontrollmeldungen der Drucknorm 2002 können auch nach dem 

31. Dezember 2007 weiter verwendet werden, wenn auf angehefteten Rechnungen, Handels- 

oder Frachtpapieren sämtliche Daten der Pflichtfelder der Ausfuhrkontrollmeldung 2008 

enthalten sind.  

 

Als Ergänzungsblatt zum Vordruck „0762 – Ausfuhrkontrollmeldung 2008“ ist der ebenfalls 

nachfolgend abgedruckte Vordruck „0734 – Ergänzungsvordruck“ (ohne Exemplar Nr. 2) zu 

verwenden.  

 

 

 

Bonn, den 2. November 2007 
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Bundesministerium der Finanzen 

Im Auftrag 

 

Dr. Hahn 

 


